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- Öffentliche Bekanntmachung - 

Flurbereinigungsbeschluss 

vom 23.05.2022 

 

Flurbereinigung: B2n, Ostumfahrung Wittenberg 

Landkreis.:  Wittenberg 

Verf.-Nr.:  611-17 WB5120 

 

A. Verfügender Teil 

I. Entscheidung 

Gemäß §§ 87 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), 
wird hiermit das 
 

Flurbereinigungsverfahren 

B2n, Ostumfahrung Wittenberg 
 
im Landkreis Wittenberg angeordnet. 
 
Das Flurbereinigungsverfahren wird nach §§ 87 ff. FlurbG vom Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau, als 
Flurbereinigungsbehörde durchgeführt. 
 
Dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen die in der Anlage im Verzeichnis der Verfahrensflur-
stücke aufgeführten Flurstücke. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst eine Fläche von rd. 432 ha und ist mit dem Einwirkungsbe-
reich des Unternehmens identisch. 
 
Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist auf der zum Beschluss gehörenden Gebietskarte 
dargestellt. 

II. Beteiligte 

Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt: 
 
1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 

sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten; 
 
2. als Nebenbeteiligte: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungs-
verfahren betroffen werden; 
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b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentli-
che Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 
Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zu-
sammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be-
schränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und 
§ 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereini-
gungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

III. Teilnehmergemeinschaft und Unternehmensträger 

Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemeinschaft. Sie entsteht mit dem 
Flurbereinigungsbeschluss und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Die Teilnehmergemeinschaft führt den Namen 

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung B2n, Ostumfahrung Wittenberg“ 

und hat ihren Sitz in der Stadt Lutherstadt Wittenberg. 

Träger des Unternehmens ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, ver-
treten durch das Land Sachsen-Anhalt, dieses vertreten durch Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost. 

Der Unternehmensträger ist gemäß § 88 Nr. 2 FlurbG Nebenbeteiligter im Sinn von § 10 Nr. 2 
FlurbG im Flurbereinigungsverfahren. 

IV. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten bei der zuständigen 
Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, 
Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG). 

Es kommen in Betracht: 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be-
schränken, z. B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG); 

b) Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserlei-
tungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet 
sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften; 

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 
übernommen sind. 
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Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende 
nicht mehr zu beteiligen. 

Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurberei-
nigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 
FlurbG).  

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches 
(z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen 
Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken 
bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchbe-
richtigung möglichst ungesäumt nachzukommen. 

V. Einschränkungen 

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-
nigungsplanes gelten gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgenden Einschränkungen: 

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb ge-
hören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 
und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbeson-
dere des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vorschriften 
über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben unberührt. 

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder Anlagen herge-
stellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wieder-
herstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die Flurbereini-
gungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedür-
fen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 
85 Ziff. 5 FlurbG). 

Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, 
dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Wei-
sungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 
6 FlurbG). 

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vorbe-
reitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 



Seite | 4  
 

B. Auslegung 

Dieser Beschluss mit  

 Begründung,  

 Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflurstücke und  

 Gebietskarte 

liegt gemäß § 6 Abs. 3 FlurbG nach dessen öffentlicher Bekanntmachung in den Gemeinden, 

in denen beteiligte Grundstücke liegen (Flurbereinigungsgemeinden) und, soweit erforderlich (§ 

110 FlurbG), in den angrenzenden Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die 

Beteiligten aus. 

Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch 

─ im Landesverwaltungsamt, Referat 409, 06118 Halle (Saale), Dessauer Straße 70,  

Zimmer 212 und 

─ im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Sachgebiet 12, 06846 

Dessau-Roßlau, Kühnauer Straße 161, Zimmer 4.108 

während der Dienststunden eingesehen werden.  

Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe in der betreffen-

den Gemeinde ein. 

C. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-

ben werden. Der Widerspruch ist beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 

06112 Halle (Saale) einzulegen. 

 

 
Im Auftrag 

gez. Teichmann 1. Ausfertigung 

Anlage 1: Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 
Anlage 2: Gebietskarte   
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Hinweis: 

Der Inhalt der oben aufgeführten Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internetseite der Flur-
bereinigungsbehörde veröffentlicht unter: 
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/flurneuordnung/verfahren-im-landkreis-wittenberg/flur-
bereinigung-b2n-ostumfahrung-wittenberg/ 
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise: 

Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorliegen-
den Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung 
verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: https://alff.sachsen-
anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/ eingesehen werden oder sind beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Anhalt erhältlich. 

Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren Informationserlangung kontaktieren: 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt (ALFF Anhalt) 
Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau 
Telefon: +49 340 6506 -0 
Telefax: +49 340 6506 -601 
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de 

Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch direkt an den Datenschutzbeauf-
tragten des Amtes wenden: 
E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@allf.mule.sachsen-anhalt.de 
 

https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/flurneuordnung/verfahren-im-landkreis-wittenberg/flurbereinigung-b2n-ostumfahrung-wittenberg/
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/flurneuordnung/verfahren-im-landkreis-wittenberg/flurbereinigung-b2n-ostumfahrung-wittenberg/
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
mailto:Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@allf.mule.sachsen-anhalt.de
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Landesverwaltungsamt Halle, 23.05.2022 

Obere Flurbereinigungsbehörde 

Ernst-Kamieth-Straße 2 

06112 Halle (Saale) 

 

Flurbereinigung:  B2n, Ostumfahrung Wittenberg 

Landkreis.:  Wittenberg 

Verf.-Nr.:  611-17 WB5120 

 

Begründung des Flurbereinigungsbeschlusses vom 23.05.2022 

Das Flurbereinigungsverfahren war antragsgemäß einzuleiten, weil der Antrag zulässig und be-
gründet ist und auch aus der Sicht der oberen Flurbereinigungsbehörde die Durchführung eines 
Flurbereinigungsverfahrens nach § 87 ff. FlurbG geboten erscheint. 

Die Enteignungsbehörde hat die Voraussetzungen für das Vorliegen des Enteignungsrechts ge-
mäß § 19 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) geprüft. Das Planfeststellungsverfahren gemäß § 
17 FStrG ist am 14. September 2017 eingeleitet worden. Am 26. November 2019 hat die Ent-
eignungsbehörde beantragt, für dieses Unternehmen ein Flurbereinigungsverfahren gem. § 87 
Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 FlurbG einzuleiten. 

Durch das Unternehmen werden im Flurbereinigungsgebiet ländliche Grundstücke in großem 
Umfang in Anspruch genommen. Ferner greift das Vorhaben störend in die Struktur der be-
troffenen Gemarkungen ein und zieht Nachteile für die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen sowie für die allgemeine Landeskultur nach sich. Zur Minderung des damit 
verbundenen Eingriffs in die Rechte der einzelnen Grundeigentümer sowie zur Beseitigung oder 
Vermeidung von Schäden für die allgemeine Landeskultur ist eine Neuordnung des von der 
Baumaßnahme betroffenen Gebietes zwingend erforderlich. 

Das Flurbereinigungsgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck der Flurbereinigung möglichst 

vollkommen erreicht wird (§ 7 FlurbG). Dabei war zu berücksichtigen, dass die Verteilung des 

Landverlustes auf einen größeren Kreis von Eigentümern möglich ist und außerdem auch die 

allgemeinen Ziele der Flurbereinigung erreicht werden können. 

Bestimmend war bei der Abgrenzung ferner, dass die wesentlichen planfestzustellenden Anla-

gen erfasst werden, die durch das Unternehmen in der weitgehend geordneten Flur 

entstehenden landeskulturellen Nachteile bestmöglich ausgeglichen und das Wegenetz mög-

lichst zweckmäßig gestaltet werden können. 

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt hat die voraussichtlich beteilig-
ten Grundstücks- und Gebäudeeigentümer gem. § 5 Abs. 1 FlurbG über den Ablauf und den 
besonderen Zweck eines Flurbereinigungsverfahrens nach § 87 ff. FlurbG und über die voraus-
sichtlich entstehenden Kosten und deren Finanzierung am 7. Oktober 2021 in geeigneter Weise 
aufgeklärt. 

Die im § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG bezeichneten Behörden, Körperschaften und Organisationen 
sind gehört und unterrichtet worden. Einwendungen, die geeignet gewesen wären von der An-
ordnung des Flurbereinigungsverfahrens Abstand zu nehmen, wurden nicht vorgebracht. 

Die Voraussetzungen für die Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens nach den §§ 87 ff. 
FlurbG liegen somit vor. 
 

 

Teichmann 


